
Operationszwang für Transsexuelle 

Einstellung des Strafverfahrens bestätigt  
Rechtskomitee LAMBDA: „Jetzt entscheidet der Oberste Gerichtshof“ 
 
Das Landesgericht für Strafsachen Wien hat die Entscheidung der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt, das Verfahren wegen des Amtmissbrauchs im 
Innenministerium einzustellen, ohne Ermittlungen zu tätigen. Das Rechtskomitee LAMBDA 
(RKL), Österreichs Bürgerrechtsorganisation für homo- und bisexuelle sowie transidente 
Frauen und Männer, kündigt die Anrufung des Obersten Gerichtshofs an. 
 
Der Verwaltungsgerichtshof hat im Vorjahr den vom Innenministerium etablierten 
Operationszwang für transsexuelle Frauen wiederholt als rechtswidrig erklärt ((VwGH 
27.02.2009, 2008/17/0054; VwGH 15.09.2009, 2008/06/0032; ebenso der 
Verfassungsgerichtshof: VfGH 03.12.2009, B 1973/08). Das BMI beharrte in offenem  Widerstand 
gegen das Höchstgericht dennoch hartnäckig darauf und verweigerte der transsexuellen Frau – 
ausschließlich wegen der fehlenden Operation - die Anerkennung in ihrem neuen Geschlecht, 
obwohl sie zweimal vor dem Verwaltungsgerichtshof erfolgreich war und das Innenministerium 
gesetzlich verpflichtet ist, dem Verwaltungsgerichtshof zu folgen. 
 
Michaela P. musste wieder die Höchstgerichte anrufen. In einer rekordverdächtig schnellen 
Entscheidung (nur zwei Monate nach Beschwerdeeinbringung!) hat der Verwaltungsgerichtshof 
dann das Innenministerium mehr als deutlich in die Schranken gewiesen.  
 
In seinem Erkenntnis vom 17. Februar  verweist er auf seine Rechtsprechung, wonach eine 
Operation nicht erforderlich ist, und darauf, dass seine Entscheidungen für das Innenministerium 
bindend sind. Entscheidend sei einzig und allein, dass  die Beschwerdeführerin transsexuell ist, 
sich dem Alltagstest seit Jahren gestellt hat und seit Jahren mit dem äusseren Erscheinungsbild 
einer Frau lebt und arbeitet (VwGH 17.02.2010, 2009/17/0263). 
 
 
Wie eine illegale Ausländerin im eigenen Land 
 
Eine genitalverändernde Operation konnte Michaela P. nicht durchführen, weil der damit 
verbundene langdauernde Krankenstand bei ihrer leitenden Funktion in der Privatwirtschaft mit 
Sicherheit mit der Beendigung ihres Dienstverhältnisses verbunden gewesen wäre.  Der Verlust 
des Arbeitsplatzes hätte sie der Gefahr der sozialen Desintegration und Verelendung aussetzen. 
 
Michaela P. wurde durch die offene Missachtung des VwGH nicht nur gezwungen, die Kosten 
weiterer höchstgerichtlicher Beschwerdeverfahren zu tragen sondern auch durch einen weiteren 
Zeitraum unter der demütigenden Diskrepanz zwischen ihrem gelebten (ihrem wahren) und dem 
rechtlichen Geschlecht leiden zu müssen: wie eine illegale Ausländerin im eigenen Land.  
 
 
StA: Beamte wussten nicht, was sie tun 
 
Die Frau hat den im Innenministerium an ihr begangenen Amtsmissbrauch bei der 
Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt, die das Verfahren jedoch eingestellt hat, ohne 
Ermittlungen zu tätigen. Begründung: den Beamten sei kein „wissentlicher“ Befugnismißbrauch 
nachzuweisen. Dabei hat die Staatsanwaltschaft die Verdächtigen nicht einmal gefragt, ob sie 
sich überhaupt in dieser Weise verantworten (wollen). Das Verfahren wurde ohne irgendwelche 
Erhebungen eingestellt. Michaela P. hat sich an das Straflandesgericht gewandt, das die 
Entscheidung der Staatsanwaltschaft jedoch nun bestätigt hat. Das Beharren des BMI auf der 
Operation trotz der beiden Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshof aus 2009 sei “vertretbar” 
gewesen … 
 
„Die Verweigerung der Verfolgung und erschöpfenden Untersuchung eines Amtsmissbrauchs, 
der derart Persönlichkeitsrechte verletzt, stellt eine Menschenrechtsverletzung dar“, sagt der 



Präsident des RKL und Rechtsanwalt der Beschwerdeführerin Dr. Helmut Graupner, „Auch wenn 
das Innenministerium mittlerweile dem Verwaltungsgerichtshof nachgegeben hat, darf der 
begangene Amtsmissbrauch nicht folgenlos bleiben. Michaela P. wird die Einstellung beim 
Obersten Gerichtshof bekämpfen“. 
 
Das 1991 gegründete Rechtskomitee LAMBDA (RKL) arbeitet überparteilich und überkonfessionell für die umfassende 
Verwirklichung der Menschen- und Bürgerrechte gleichgeschlechtlich l(i)ebender Frauen und Männer. In seinem 
Kuratorium vereinigt es so prominente Mitglieder wie Altbundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer, NRPräs. Mag. Barbara 
Prammer, die vormalige Justizministerin Mag. Karin Gastinger, den Ehrenpräsidenten der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates NRAbg.a.D. Peter Schieder, Volksanwälting NRAbg.A.D. Mag. Terezija Stoisits, den vorm. 
Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Dr. Erik Buxbaum, die vorm. Präsidentin der Vereinigung der österreichischen 
Richterinnen und Richter Dr. Barbara Helige, die Vizepräsidentin der Rechtsanwaltskammer Wien Dr. Elisabeth Rech, den 
Vorstandsvorsitzenden der D.A.S.-Rechtsschutzversicherung Dr. Franz Kronsteiner, den Präsidenten des Weissen Rings 
Dr. Udo Jesionek, den Generalsekretär von Amnesty International Österreich Mag. Heinz Patzelt und die bekannten 
Menschenrechtsexperten Dr. Lilian Hofmeister und Univ.-Prof. Dr. Manfred Nowak, die Verfassungsexperten Univ.-Prof. 
Dr. Christian Brünner, Univ-Prof. Dr. Bernd-Christian Funk, Univ.-Prof. Dr. Heinz Mayer und Univ.-Prof. Dr. Ewald 
Wiederin, den renommierten Kinder- und Jugendpsychiater Univ.-Prof. Dr. Max Friedrich und die Kinder- und 
JugendanwältInnen von Wien DSA Monika Pinterits und Dr. Anton Schmid, die Sexualwissenschafter Univ.-Prof. Dr. Josef 
Christian Aigner, Univ.-Prof. Dr. Rotraud Perner und Univ.-Lekt. Mag. Johannes Wahala, den Theologen Univ.-Prof. Dr. 
Kurt Lüthi, Life-Ball-Organisator Gery Keszler u.v.a.m. Das 15jährige Bestehen des Rechtskomitees LAMBDA (RKL) wurde 
am 2. Oktober 2006 mit einem historischen Festakt im Nationalratssitzungssaal des Parlaments in Wien gefeiert. Dieser 
weltweit ersten Ehrung einer homosexuellen Bürgerrechtsorganisation in einem nationalen Parlament wohnten unter den 
über 500 TeilnehmerInnen auch höchste RepräsentantInnen aus Justiz, Verwaltung und Politik bei 
(http://www.rklambda.at/festakt/index.htm). Seit 2010 ist das RKL Mitglied der Grundrechteplattform der EU-
Grundrechteagentur (www.fra.europa.eu).  
 
 
Rückfragehinweis: 0676/3094737; 01/8766112, office@RKLambda.at, www.RKLambda.at   
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